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Text 

Artikel 20. (1) Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder führen nach den 
Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte berufsmäßige Organe oder vertraglich bestellte 
Organe die Verwaltung. Sie sind den ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und, 
soweit in Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, an deren Weisungen gebunden. Das nachgeordnete 
Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen 
Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

(2) Durch Gesetz können Organe 

 1. zur sachverständigen Prüfung, 

 2. zur Kontrolle der Wahrung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie zur Kontrolle in 
Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens, 

 3. zur Entscheidung in oberster Instanz, wenn sie kollegial eingerichtet sind, ihnen wenigstens ein Richter 
angehört und ihre Bescheide nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen, 

 4. mit Schieds-, Vermittlungs- und Interessenvertretungsaufgaben, 

 5. zur Sicherung des Wettbewerbs und zur Durchführung der Wirtschaftsaufsicht, 

 6. zur Durchführung einzelner Angelegenheiten des Dienst- und Disziplinarrechts, 

 7. zur Durchführung und Leitung von Wahlen, oder, 

 8. soweit dies nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union geboten ist, 

von der Bindung an Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe freigestellt werden. Durch 
Landesverfassungsgesetz können weitere Kategorien weisungsfreier Organe geschaffen werden. Durch Gesetz 
ist ein der Aufgabe des weisungsfreien Organs angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe vorzusehen, 
zumindest das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der weisungsfreien Organe zu 
unterrichten, und – soweit es sich nicht um Organe gemäß den Z 2, 3 und 8 handelt – das Recht, weisungsfreie 
Organe aus wichtigem Grund abzuberufen. 

(3) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie die Organe 
anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen 
verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden 
Interesse der Parteien geboten ist (Amtsverschwiegenheit). Die Amtsverschwiegenheit besteht für die von einem 
allgemeinen Vertretungskörper bestellten Funktionäre nicht gegenüber diesem Vertretungskörper, wenn er 
derartige Auskünfte ausdrücklich verlangt. 

(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie die Organe 
anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts haben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte 
zu erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht; berufliche Vertretungen 
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sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Die näheren Regelungen sind 
hinsichtlich der Organe des Bundes sowie der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in 
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich der Organe der Länder und Gemeinden sowie der 
durch die Landesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in der Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in 
der Ausführungsgesetzgebung und in der Vollziehung Landessache. 


